
488 Klaus Schreiner

nachgiebig bekannte er sich zu dem Grundsatz, keinen Novizen, der nicht 
das zwanzigste Lebensjahr erreicht hatte, zur Profeß zuzulassen. Büttners 
Begriff des historisch Möglichen ist nachweislich zu eng, wenn er behaup­
tet: „In Papsturkunden des 11. und 12. Jahrhunderts sind solche Ausfüh­
rungen nicht möglich“57. War Oblation, wie sie im 11. und 12. Jahrhundert 
immer noch geübt wurde, mit dem „sentiment of the new age“ nicht in 
Einklang zu bringen58, lag es nahe, auch Päpste zu befragen, ob die Darbrin­
gung unmündiger Kinder eine bewahrenswerte Gewohnheit oder einen 
schädlichen Mißbrauch darstelle. Als 1168 in der Benediktinerabtei St. 
Augustinus von Canterbury ein gewaltsam aufgedrungener Abt unmündi­
ge Kinder einkleidete, ließ sich der Konvent von Papst Alexander III. bestä­
tigen, daß kein Abt und Vorsteher des Klosters „Knaben unter fünfzehn 
Jahren“ den Mönchshabit geben und ins Kloster aufnehmen dürfe59. Der 
Papst wollte zum Ausdruck bringen: Nur iuvenes, zu denen gemeinhin 
Jünglinge ab 15 Jahre gerechnet wurden, darf der Abt einkleiden, nicht 
pueril zu denen Knaben unter 15 Jahren zählten60. An die Mindestgrenze 
von 15 Jahren haben sich die Päpste des 12. Jahrhunderts offenkundig ge­
halten. Coelestin III. untersagte Abt und Konvent von St. Johann „in 
Vineis“ (Saint-Jean-des Vignes in Soissons), in ihr Kloster Knaben aufzu­
nehmen, die das 15. Lebensjahr noch nicht erreicht hatten61. Unter dem 
Pontifikat Innozenz’ III. beschloß ein Konzil von Rouen, daß in keinem 
Orden ein Bewerber „unter achtzehn Jahren“ (infra decimum octavumj ins 
Kloster aufgenommen und zur Profeß zugelassen werde62. Im Laufe des

und Rechtsauffassung des gesamten Hirsauer Konvents wieder. Andernfalls hätten des­
sen Aussagen über Vogtei und Untervogtei in die Hirsauer Traditiones des 12. Jahr­
hunderts, die sowohl Notizen über Güterschenkungen als auch Urkundenabschriften 
enthalten, keine Aufnahme gefunden.
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